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Vorwort

Der tiefgreifende politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, die fort-
schreitende Internationalisierung und Globalisierung sowie die zunehmende Gef�hr-
dung der nat�rlichen Lebensgrundlagen haben die Rahmenbedingungen f�r die Ent-
wicklung der Region Neckar-Alb ver�ndert. Damit sind neue Perspektiven und Her-
ausforderungen verbunden.

Der Regionalplan Neckar-Alb 2009 f�hrt wesentliche neue Akzente mit bew�hrten Ziel-
setzungen des Regionalplans Neckar-Alb 1993 zusammen, der mehr als 15 Jahre
Richtschnur f�r die Raumentwicklung in der Region war. Damit wird auch der langfristi-
ge Charakter regionalplanerischer Festlegungen und die Notwendigkeit der Kontinuit�t
r�umlicher Ordnung und Entwicklung unterstrichen.

Die fortschreitende Verst�dterung und die Gef�hrdung wichtiger Lebensgrundlagen
durch die zunehmenden Belastungen der Umwelt und den wachsenden Verbrauch von
Landschaft, Energie, Rohstoffen und Wasser haben die Sicherung einer lebenswerten
Zukunft in einer funktionsf�higen Umwelt zu einer zentralen, �bergeordneten Aufgabe
der Raumordnung gemacht. Eine Regionalentwicklung, die die sozialen und wirtschaft-
lichen Anspr�che mit den �kologischen Belangen in Einklang bringt, Folgegeneratio-
nen angemessene Lebens- und Gestaltungsspielr�ume sichert und zu einer dauerhaf-
ten, gro�r�umig ausgewogenen Ordnung f�hrt, wurde als Leitvorstellung im Raumord-
nungsgesetz des Bundes und im Landesplanungsgesetz verankert.

Der Regionalplan ist am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Er hat auch die k�nfti-
gen Generationen im Blick. Wirtschaftliche, soziale und �kologische Belange sind glei-
cherma�en ber�cksichtigt. Mit den abgestimmten Festlegungen zur Regionalen Sied-
lungs-, Freiraum- und Infrastruktur leistet der Regionalplan einen Beitrag, die Region
Neckar-Alb wirtschaftlich attraktiv, lebenswert und �kologisch intakt zu erhalten.

Das Raumordnungsgesetz, das Landesplanungsgesetz und der Landesentwicklungs-
plan Baden-W�rttemberg st�rken die regionale Ebene. Die Tr�ger der Regionalpla-
nung sollen nach diesen Vorgaben nicht nur den Regionalplan erstellen, sondern auch
auf seine Verwirklichung hinwirken und die Zusammenarbeit in der Region f�rdern. Der
Regionalverband Neckar-Alb nimmt diese Aufgabe engagiert wahr. Die Zusammenar-
beit orientiert sich an der Zielsetzung, die regionalen Akteure zum Wohle der Region
zusammenzuf�hren und Kr�fte zu b�ndeln. Denn es hat sich gezeigt, dass zur Bew�l-
tigung vieler neuer Aufgabenfelder die Planungsebene der Kommunen zu klein und die
des Landes zu gro� ist. Hier ist die Kooperation auf regionaler Ebene gefordert. Insbe-
sondere die Intensivierung der regionalen Kooperation in der Europ�ischen Metropol-
region Stuttgart ist eine wesentliche Zukunftschance und Zukunftsaufgabe f�r die Re-
gion Neckar-Alb. Gleichzeitig gilt es, die Eigenst�ndigkeit der Region zu st�rken und
den Standort Neckar-Alb konsequent weiter zu entwickeln, damit er auch k�nftig wett-
bewerbsf�hig ist.

Der Regionalplan Neckar-Alb 2009, der von einem breiten Konsens mit den kommu-
nalen und fachplanerischen Entwicklungsvorstellungen getragen ist, bietet eine gute
Grundlage f�r eine erfolgreiche und nachhaltige Regionalentwicklung. Daran mitzuar-
beiten, ist Aufgabe aller Verantwortlichen in unserer Region.





Hinweise

1. Rechtliche Vorgaben

Die Raumordnung soll f�r einen nachhaltigen Ausgleich der vielf�ltigen sozialen, wirt-
schaftlichen und �kologischen Anspr�che an den Raum sorgen, indem sie diesen
durch Aufstellung �ber�rtlicher fach�bergreifender Raumordnungspl�ne, durch rau-
mordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen
und Ma�nahmen entwickelt, ordnet und sichert. Das Raumordnungsgesetz des Bun-
des enth�lt daf�r die gesetzlichen Grundlagen. Es wurde zuletzt durch das Gesetz zur
Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur �nderung anderer Vorschriften vom
22. Dezember  2008 (BGBl. I S. 2986) novelliert. Das neugefasste Raumordnungsge-
setz ber�cksichtigt neue Entwicklungen und tr�gt praktischen Erfahrungen mit dem
bisherigen Raumordnungsgesetz Rechnung. Es richtet insbesondere die r�umliche
Planung der L�nder und Regionen auf die Herausforderungen des Klimawandels und
des R�ckgangs der Bev�lkerung aus.

Das Landesplanungsgesetz (LplG) in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385) hat
eine Erweiterung der regionalen Planungskompetenz entsprechend den Vorgaben des
Raumordnungsgesetzes gebracht sowie ge�nderte Planungsgrunds�tze festgelegt.
Dem Regionalplan ist die Aufgabe zugewiesen, die allgemeinen Grunds�tze der Rau-
mordnung und insbesondere die Grunds�tze und Ziele des Landesentwicklungsplans
inhaltlich zu konkretisieren und planerisch auszuformen.

Bei der Aufstellung, Fortschreibung und sonstigen �nderung eines Regionalplans ist
seit 2006 eine Umweltpr�fung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG des Europ�ischen
Parlaments und Rates vom 27. Juni 2001 �ber die Pr�fung von Umweltauswirkungen
bestimmter Pl�ne und Programme durchzuf�hren. Hierzu ist als gesonderter Bestand-
teil der Begr�ndung des Planentwurfs oder als eigenst�ndiges Dokument ein Umwelt-
bericht zu erstellen. Die landesrechtliche Regelung ist durch das Gesetz zur �nderung
des Landesplanungsgesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 338) erfolgt.

Mit dem Landesentwicklungsplan 2002 Baden-W�rttemberg (LEP) vom 23. Juli 2002
(GBl. S. 301) hat die Landesregierung ein neues "Kursbuch" f�r die r�umliche Ent-
wicklung Baden-W�rttembergs beschlossen. Die landesplanerischen Zielsetzungen
sollen vor allem durch eine Weiterentwicklung der dezentralen Siedlungsstruktur und
eine fl�chendeckende Versorgung mit moderner Infrastruktur sowie durch St�rkung der
regionalen Eigenkr�fte, F�rderung regionaler Kooperation und Zuweisung besonderer
regionaler Entwicklungsaufgaben unterst�tzt werden. Am Landesentwicklungsplan sind
alle r�umlichen Planungen, insbesondere die Regionalplanung, die kommunale Bau-
leitplanung und die fachlichen Einzelplanungen, sowie raumbezogene F�rderprogram-
me auszurichten.

Die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums �ber die Aufstellung von Regio-
nalpl�nen und die Verwendung von Planzeichen (VwV Regionalpl�ne) vom 14. Sep-
tember 2005 (GABl. S. 702) soll ein einheitliches Verfahren und eine einheitliche Glie-
derung sowie eine einheitliche Verwendung der Planzeichen bei der Aufstellung, Fort-
schreibung und �nderung der Regionalpl�ne sicherstellen.



2. Form und Inhalt des Regionalplans

Nach � 11 Abs. 3 LplG enth�lt der Regionalplan Festlegungen zur anzustrebenden
Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraumstruktur und zu den zu sichernden
Standorten und Trassen f�r die Infrastruktur der Region, soweit es f�r die Entwicklung
und Ordnung der r�umlichen Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsam-
keit).

Die Festlegungen im Regionalplan erfolgen in Form von Zielen und Grunds�tzen, die
von der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbeh�rde (Wirtschaftsministeri-
um) f�r verbindlich erkl�rt werden. Dabei kommen gem�� � 11 Abs. 3 i. V. m. Abs. 7
LplG die folgenden Gebietstypen in Betracht:
- Vorranggebiete,
- Vorbehaltsgebiete und
- Ausschlussgebiete.

In der Regel sind Vorranggebiete festzulegen, bei Standorten f�r Windkraftanlagen nur
Vorranggebiete und Ausschlussgebiete.

Vorranggebiete sind f�r bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vor-
gesehen; in diesen Gebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlos-
sen, soweit sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen oder Zielen der Rau-
mordnung nicht vereinbar sind. In Vorbehaltsgebieten haben bestimmte, raumbedeut-
same Funktionen oder Nutzungen bei der Abw�gung mit konkurrierenden raumbedeut-
samen Nutzungen ein besonderes Gewicht. In Ausschlussgebieten sind bestimmte
raumbedeutsame Nutzungen, f�r die zugleich Vorranggebiete festgelegt sind, ausge-
schlossen.

Die Ziele und Grunds�tze sind im Text des Regionalplans als solche zu formulieren
und neben dem Text entweder durch den Buchstaben "Z" f�r Ziele oder durch den
Buchstaben "G" f�r Grunds�tze kenntlich zu machen.

Ziele der Raumordnung sind von �ffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Pla-
nungen und Ma�nahmen zu beachten; Grunds�tze sind in der Abw�gung oder bei der
Ermessensaus�bung nach Ma�gabe der daf�r geltenden Vorschriften zu ber�cksichti-
gen.

In den Regionalplan sind die in � 11 Abs. 6 Satz 1 LplG aufgef�hrten Festlegungen des
Landesentwicklungsplans nachrichtlich zu �bernehmen; das sind
- die Verdichtungsr�ume,
- die Randzonen um die Verdichtungsr�ume und der L�ndliche Raum

mit seinen Verdichtungsbereichen,
- die Oberzentren, Mittelzentren und Mittelbereiche sowie
- die Landesentwicklungsachsen.

Die nachrichtlichen �bernahmen sind durch den Buchstaben "N" zu kennzeichnen.

In den Regionalplan k�nnen Vorschl�ge an Fachplanungstr�ger zu raumbedeutsamen
Fachplanungen aufgenommen werden; sie sind mit dem Buchstaben "V" zu versehen.

Der Regionalplan Neckar-Alb 2009 besteht aus dem Text mit Begr�ndung, der Struk-
turkarte im Ma�stab 1 : 200.000 und der Raumnutzungskarte im Ma�stab 1 : 50.000.



Die Begr�ndung des Regionalplans enth�lt nach � 2 a LplG

1.  eine zusammenfassende Erkl�rung,
a) wie Umwelterw�gungen in den Plan einbezogen wurden,
b) wie der Umweltbericht sowie die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens nach

� 12 Abs. 2 bis 6 LplG im Plan ber�cksichtigt wurden und welche Gr�nde nach
Abw�gung mit den gepr�ften anderweitigen Planungsm�glichkeiten f�r die
Festlegungen des Plans entscheidungserheblich waren,

2. eine Zusammenstellung der Ma�nahmen, die in Abstimmung mit der h�heren Rau-
mordnungsbeh�rde zur �berwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der
Verwirklichung des Plans nach � 28 LplG durchgef�hrt werden sollen (Monitoring-
konzept).

Die Plans�tze sind durch "Ziel" (Z), "Grundsatz" (G) und "Vorschlag" (V) sowie "Nach-
richtliche �bernahme" (N) kenntlich gemacht. Die Darstellung erfolgt in Text und Karte,
die einander entsprechen und erg�nzen; sie sind durch Verweisungen miteinander
verkn�pft.

In der Strukturkarte sind die Raumkategorien gem�� dem Landesentwicklungsplan, die
Entwicklungsachsen sowie die Zentralen Orte und Verflechtungsbereiche dargestellt.

Die Raumnutzungskarte stellt zeichnerisch die Festlegungen f�r die Raumnutzung dar.
Die zeichnerischen Darstellungen sind generalisiert und nicht parzellenscharf. Die ver-
wendeten Fl�chen, Symbole, Schraffuren und Linien bezeichnen den r�umlichen Be-
reich, der f�r die weitere Ausformung vorgesehen ist. Die Ausformung erfolgt durch die
Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren oder andere Verfahren.

Der Planungszeitraum ist auf ca. 15 Jahre ausgerichtet. Nur im Bereich der Rohstoffsi-
cherung geht der Zeitraum dar�ber hinaus.
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Region Neckar-Alb - Standort mit Zukunft!

Die Region Neckar-Alb ist eine von zw�lf Raumordnungsregionen in Baden-W�rttem-
berg. Sie umfasst die drei Landkreise Reutlingen, T�bingen und den Zollernalbkreis. In
67 St�dten und Gemeinden leben auf einer Fl�che von 2.500 Quadratkilometern knapp
700.000 Menschen.

In den letzten 20 Jahren hat die Region fast 100.000 Einwohner hinzugewonnen. Die-
ses �berdurchschnittliche Bev�lkerungswachstum dokumentiert die St�rke der Region.
Eine hohe Eigentumsquote, eine starke Kaufkraft und eine geringe Arbeitslosigkeit sind
weitere Vorteile, die den Wirtschaftsraum auszeichnen. Besonderes Gewicht bei den
weichen Standortfaktoren hat die Erholungslandschaft. Kulturhungrigen bietet die Re-
gion ein breites Angebot f�r fast alle Geschmacksrichtungen. Die Menschen haben ei-
nen attraktiven Wohn- und Arbeitsort.

Der Wirtschaftsstandort Neckar-Alb liegt im Kr�ftefeld zwischen den Ballungsr�umen
M�nchen, Stuttgart und Z�rich. Nach wie vor stark auf dem Sektor der Textiltechnolo-
gie und des Maschinenbaus, z�hlt er zu einer der Top-Adressen anspruchsvoller
Technologien, vor allem im Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik sowie In-
formations- und Kommunikationstechnologie. Unternehmen wie Bosch (Elektronik und
Halbleiterfertigung), Boss und Mey (Textil), Gambro und Erbe (Medizintechnik), Schw�-
rer (Fertighaus und Holzwirtschaft), Magura/bebro und Groz-Beckert (Zulieferer), Stoll
und Wafios (Maschinenbau), Walter (Werkzeuge), Blickle (R�der und Rollen), Bizerba
(Waagen) wirken als Leuchtt�rme. Auch viele kleinere Unternehmen haben sich mit
Pionierleistungen eine gute Position am Weltmarkt gesichert. Insgesamt wird den Be-
trieben eine hohe Effizienz bei Forschung und Entwicklung bescheinigt.

Forschung, Entwicklung und Bildung sind elementare Voraussetzungen f�r die Bew�l-
tigung der Zukunftsaufgaben. Mit der Universit�t T�bingen beheimatet die Region Nek-
kar-Alb eine der renommiertesten und �ltesten Universit�ten Deutschlands. Von ihrem
Ruf zeugen die erstklassigen Wissenschaftler, die an ihr forschen und lehren, zeugt die
hohe Zahl der Studenten, die in T�bingen studieren. Die Hochschule Reutlingen belegt
regelm��ig die ersten Pl�tze in den Rankings, gerade die international ausgerichteten
Wirtschaftsstudieng�nge gelten als das Beste, was Deutschland diesbez�glich zu bie-
ten hat. Auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen zieht mit ihrem vielf�ltigen Studi-
enangebot von Engineering �ber Life Sciences bis Business- and Computer Science
junge Menschen aus ganz Deutschland an; die Zahl der Bewerber liegt immer weit
�ber der der Studienpl�tze. �hnliches gilt f�r die Hochschule Rottenburg, auch wenn
ihre Paradedisziplin in einem ganz anderen Feld zu suchen ist: Sie bildet top-
qualifizierten Nachwuchs f�r die Forstwirtschaft aus.

Aus der Region Neckar-Alb kommen erstklassig ausgebildete junge Menschen, und
nicht nur von den Hochschulen: Die Region punktet mit einem dichten Netz an renom-
mierten beruflichen Schulen und vielf�ltigen Angeboten zur Aus- und Weiterbildung.
Dazu kommen hochrangige Forschungseinrichtungen, von denen stellvertretend f�r
alle das Max-Planck-Institut zu nennen ist. All das macht die Region Neckar-Alb zu ei-
nem Wissenschaftsstandort, an dem interdisziplin�r gedacht und geforscht wird - und
das kommt auch der Wirtschaft zugute. Denn hier arbeiten Theorie und Praxis Hand in
Hand.

Im Umfeld der regionalen Hochschulen ist in den letzten Jahren in mehreren hervorra-
gend ausgestatteten Technologieparks eine Gr�nderszene entstanden, die das Profil
des Standorts Neckar-Alb in den n�chsten Jahren nachhaltig pr�gen wird. Schon heute
sichert die enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft die Zukunftsf�higkeit
der Region.
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Zukunft symbolisiert auch der Technologiepark T�bingen-Reutlingen (TTR). Er ist zwar
einmalig attraktiv, dennoch gibt es ihn "doppelt": Einmal am Standort T�bingen, wo die
Biotechnologie einen Schwerpunkt bildet und einmal am Standort Reutlingen, wo die
Hochtechnologie ihren Platz hat. Hier siedeln erfolgreiche Unternehmen aus der Medi-
zin-, Bio- und Nanotechnologie.

Die BioRegio STERN Management GmbH - im Jahr 2001 gegr�ndet - leistet Wirt-
schaftsf�rderung f�r die Biotechnologie in den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb so-
wie in den St�dten Esslingen, Reutlingen, Stuttgart und T�bingen. Ob Gr�nder oder
Forscher, Unternehmer oder Investoren, sie alle erwarten Leistungen von der Wirt-
schaftsf�rderung, die sie dabei unterst�tzt, ihr Ziel zu erreichen. Sie suchen Informa-
tionen, den passenden Ansprechpartner oder Geldgeber. Um auf entsprechende Fra-
gen die richtigen Antworten zu finden, muss man sich verstehen. Darum spricht die
BioRegio STERN Management GmbH die Sprache des Wissenschaftlers ebenso wie
die Sprache des Venture-Capitalisten. Themen und Menschen zueinander zu bringen,
die auf den ersten Blick nicht zusammen passen, ist erkl�rtes Ziel. Dabei �berschreitet
die Wirtschaftsf�rderung auch Grenzen, denn wenn die Biotechnologie in Deutschland
vorankommt, n�tzt das auch der Region - und umgekehrt.

Bei der BioRegio STERN Management GmbH ist man davon �berzeugt - und ihre Stu-
die zum Thema Regenerative Medizin best�tigt es nachdr�cklich -, dass die Zukunft
der Medizintechnik eng mit der Biotechnologie verkn�pft sein wird. Deshalb wird schon
jetzt f�r die richtigen Verbindungen gesorgt. Hier wie da ist interdisziplin�res Denken
selbstverst�ndlich. Die Medizintechnik arbeitet ebenso mit der Laser- und Materialfor-
schung zusammen wie mit der Mikrosystemtechnik, der Informations- und Nanotech-
nologie. Nahezu 100 Medizintechnik-Unternehmen pr�gen die "High-tech-Med-tech-
Landschaft" in der STERN-Region. In Hechingen, dem "Medical-Valley", sind die Glo-
bal-Players der Branche ebenso zu Hause wie ihre Zulieferer, darunter mittelst�ndi-
sche Unternehmen mit Innovationskraft, die mit ihren Produkten weltweit f�r Aufsehen
sorgen. Medizinisches, technisch-wissenschaftliches und industrielles Know-how wird
hier systematisch verkn�pft.

Obwohl als Teil der Europ�ischen Metropolregion Stuttgart im Schwerefeld eines Bal-
lungsraums gelegen, ist die Region Neckar-Alb �berschaubar geblieben. Sie bringt
auch in Zukunft neben sehr guten Bedingungen zum Leben, Lernen und Arbeiten eine
insgesamt vorzeigbare Infrastruktur mit - der Flughafen (bald mit direkter ICE-Anbin-
dung) und die neue Landesmesse liegen unmittelbar vor der Haust�re.

Im Standortwettbewerb kommt - neben messbaren Gr��en wie Grundst�cks- und
Mietpreisen, Steuern und Abgaben - den sogenannten weichen Faktoren immer gr��e-
re Bedeutung zu. Zu diesen z�hlt auch, wie die Region ihre Ressourcen in der Verbin-
dung von Wirtschaft, Wissenschaft und Landschaft nutzt und geschlossen anbietet. So
besteht die Arbeit der 2003 gegr�ndeten Standortagentur T�bingen - Reutlingen - Zol-
lernalb GmbH darin, das Gesamtpaket Neckar-Alb seinem hochwertigen Inhalt ange-
messen zu vermarkten. Gegenstand der Standortagentur nach dem Gesellschaftsver-
trag ist, "im Rahmen der kommunalen Aufgabenerf�llung die Entwicklung, B�ndelung
und Durchf�hrung von Ma�nahmen des Standortmarketings f�r die Region Neckar-Alb
zur St�rkung der Region Neckar-Alb, insbesondere innerhalb der Europ�ischen Metro-
polregion Stuttgart. Zum Unternehmensgegenstand geh�ren s�mtliche damit zusam-
menh�ngenden und den Gesellschaftszweck f�rdernde Gesch�fte". Die Standorta-
gentur setzt sich also das Marketing f�r die gesamte Region zum Ziel, ohne das Subsi-
diarit�tsprinzip zu verletzen und in Konkurrenz zu kommunalen Marketingma�nahmen
zu treten. �bergreifendes Marketing soll die Blicke auf den Lebens- und Wirtschafts-
raum als Ganzes ziehen - kein leichtes Unterfangen, denn sowohl national als auch
international ist die Region Neckar-Alb noch kein Begriff. Mit der Standortagentur sind
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aber die Voraussetzungen gegeben, den Traum von der etablierten Marke Region
Neckar-Alb wahr werden zu lassen.

Einigkeit macht stark - und die Region Neckar-Alb entwickelt zunehmend ihre Kr�fte:
Das Bewusstsein f�r den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum steigt stetig.
Unternehmen ziehen daraus klare Vorteile, denn auch in den Kommunen reicht der
Blick weit �ber den eigenen Kirchturm hinaus. St�dte�bergreifende Gewerbegebiete,
Fl�chenpools, interkommunale M�rkte- und Innenstadtkonzepte und viele andere Ko-
operationsmodelle b�ndeln die St�rken der Region mit durchschlagendem Erfolg.

Die Lagegunst innerhalb der Europ�ischen Metropolregion Stuttgart, die St�rken in der
Bildung, der Forschung, der Wissenschaft, der Wirtschaft und nicht zuletzt auch die
hohe Lebensqualit�t sind Vorz�ge, die der Region Neckar-Alb ein unverwechselbares
Profil im deutschen und europ�ischen Umfeld geben.

Es ist Aufgabe aller in der Region Verantwortlichen, daran mitzuwirken, den Standort
Neckar-Alb konsequent weiter zu entwickeln und f�r die Zukunft wettbewerbsf�hig zu
machen.

Mit dem Regionalplan werden fachlich �bergreifend die �konomischen Belange, die
Versorgung und Mobilit�t ebenso wie die nat�rlichen Lebensgrundlagen r�umlich gesi-
chert und am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das "Zukunftskonzept Regional-
plan" hat zum Ziel, die Region Neckar-Alb als Ganzes f�r ihre Bewohner, f�r Unter-
nehmer, Investoren, Arbeitnehmer und G�ste attraktiv zu erhalten oder m�glichst noch
attraktiver zu machen.

Leitlinie muss sein, die Chancen der �berregionalen Zusammenarbeit in der Europ�i-
schen Metropolregion Stuttgart zu nutzen, gleichzeitig aber auch die Eigenst�ndigkeit
der Region Neckar-Alb zu st�rken. Insbesondere vor dem Hintergrund zahlreicher ge-
meinsamer Interessen strebt die Region Neckar-Alb eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit in der Europ�ischen Metropolregion auf der Ebene von Politik, Wissen-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft an.

Mit Blick auf die Erf�llung der besonderen regionalen Entwicklungsaufgaben des Lan-
desentwicklungsplans 2002 betont und unterst�tzt der Regionalplan nachdr�cklich die
Rolle des Oberzentrums Reutlingen/T�bingen innerhalb der Europ�ischen Metropolre-
gion Stuttgart sowie seine Ausstrahlung auf die gesamte Region Neckar-Alb und dar-
�ber hinaus.

Um die Wettbewerbsf�higkeit der Region entsprechend ihrer Potenziale zu verbessern,
hat die Regionalplanung die Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit den regionalen
Akteuren Entwicklungsprozesse zu initiieren, zu moderieren und zu koordinieren sowie
verschiedene Formen der interkommunalen Kooperation, auch grenz�berschreitend,
zu unterst�tzen.

Diese Zusammenarbeit dient in erster Linie der Umsetzung der Regionalplanung, muss
aber wegen der vielf�ltigen r�umlichen und funktionalen Zusammenh�nge �ber die
"klassischen" Themenfelder hinausgehen. Die Regionalplanung in der Region Neckar-
Alb ersch�pft sich nicht in der Erstellung von Pl�nen und Festlegungen, sondern soll
als ein dynamischer politischer Prozess der Verst�ndigung �ber regionale Zielvorstel-
lungen und ihre Umsetzung verstanden werden. Im Vordergrund steht die Suche nach
gemeinsamen L�sungen staatlicher, kommunaler, aber auch privater Akteure auf allen
Feldern der Regionalentwicklung.
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Die gemeinsamen Aufgaben f�r den Lebens- und Wirtschaftsraum sind klar und zu
bew�ltigen. Darum gilt der Slogan uneingeschr�nkt: Wo die Zukunft Tradition hat: Die
Region Neckar-Alb!
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1 RÄumliche Entwicklung und Ordnung der Region

Die im Regionalplan Neckar-Alb 1993 enthaltene Analyse der rÄumlichen Gesamtsituation hat nach
wie vor GÅltigkeit:

Die rÄumliche Entwicklung der Region Neckar-Alb ist gekennzeichnet durch
- die NÄhe zum Ballungsraum Stuttgart und die davon ausgehenden Impulse, vor allem im nÖrd-

lichen Teil der Region,
- die Eigendynamik des zum Verdichtungsraum Stuttgart gehÖrenden Raums um das Oberzen-

trum Reutlingen/TÅbingen,
- die Ausstrahlung des Verdichtungsraums auf die Gemeinden in seiner Randzone,
- den Strukturwandel der ehemals einseitig auf die Textilindustrie ausgerichteten Wirtschaft,

insbesondere im Verdichtungsbereich im LÄndlichen Raum Albstadt/Balingen/Hechingen,
- den strukturellen Wandel der Landwirtschaft, vornehmlich in den sÅdlichen Teilen des LÄndli-

chen Raums.

Die innerregionalen Ungleichgewichte bergen die Gefahr der Minderung der StandortqualitÄten fÅr
Wohnen und Gewerbe in sich, und zwar wegen der
- starken Beanspruchung der Ressourcen im Verdichtungsraum,
- fehlenden TragfÄhigkeit fÅr eine leistungsfÄhige technische und soziale Infrastruktur im LÄnd-

lichen Raum und
- mangelhaften Anbindung an das Åberregionale Verkehrsnetz.

VerÄnderungen haben sich durch die Globalisierung der Wirtschaft allgemein, insbesondere aber
den EuropÄischen Binnenmarkt, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die EU-
Erweiterung nach Osteuropa ergeben. Damit sind neue Impulse, aber auch ein verstÄrkter Wettbe-
werb fÅr die Region Neckar-Alb und ihre TeilrÄume verbunden.

Der demografische Wandel ist ein zentrales gesellschaftliches und politisches Thema. Auch fÅr die
Regionalplanung ist er eine Herausforderung und ein wichtiges Handlungsfeld. Die demografi-
schen VerÄnderungen erfordern dringend Weichenstellungen fÅr eine nachhaltige, zukunftsfÄhige
Infrastruktur- und Regionalentwicklung. Nachhaltige Siedlungsentwicklung ist dafÅr eine zentrale
Bedingung. Sie ist gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung fÅr eine angemessene und kostenspa-
rende technische und soziale Infrastrukturversorgung.

Um in allen Teilen der vielfÄltigen Region Neckar-Alb gleichwertige LebensverhÄltnisse zu ermÖgli-
chen, sind Leitvorstellungen im Sinne einer wirtschaftlichen, sozial gerechten und Ökologisch trag-
fÄhigen Entwicklung erforderlich. Gleichwertigkeit bedeutet nicht identische LebensverhÄltnisse an
jedem Ort, sondern aus Sicht der Raumordnung die GewÄhrleistung des Zugangs zu Leistungen
und Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zu ErwerbsmÖglichkeiten sowie die GewÄhrleistung
bestimmter Standards an Infrastrukturausstattung und UmweltqualitÄten.

Neue Herausforderungen sind durch die KlimaverÄnderung entstanden. Die erhÖhten Risiken stel-
len besondere Anforderungen an den vorbeugenden Charakter der Regionalplanung sowohl hin-
sichtlich der Reduzierung der Luftschadstoffe durch den Einsatz regenerativer Energien und der
FÖrderung des ÜPNV als auch durch die Vermeidung von Versiegelung von FreiflÄchen und die Of-
fenhaltung von RetentionsrÄumen fÅr den Hochwasserschutz.

Der Regionalplan betrachtet die Region als Funktionsraum, in dem ein Ausgleich von Nutzungsan-
sprÅchen unter BerÅcksichtigung der TragfÄhigkeit der natÅrlichen Ressourcen und der regions-
spezifischen Entwicklungspotenziale stattfinden muss. Er will den Rahmen fÅr eine hohe wirt-
schaftliche Leistungskraft und eine gesunde Umwelt setzen. Als verbindliches rÄumliches Leitbild
fÅr die Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur leistet er einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung der Region Neckar-Alb.

Der Regionalplan stellt das raumplanerische Gesamtkonzept dar, das langfristig ausgerichtet ist,
fachÅbergreifend ansetzt und verbindliche Vorgaben fÅr die kommunalen Planungen und die
Fachplanungen macht. An der Nahtstelle zwischen Örtlicher und ÅberÖrtlicher Planung konkreti-
siert der Regionalplan die Ziele und GrundsÄtze des Bundes und des Landes. Angestrebt wird da-
bei eine Balance zwischen notwendiger regionaler Steuerung und kommunaler Planung.
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G (1) Die Entwicklung der Region Neckar-Alb ist an den Grunds�tzen der Nachhaltigkeit
auszurichten. Bei der Befriedigung der sozialen und wirtschaftlichen Anspr�che sind
die nat�rlichen Lebensgrundlagen zu sch�tzen, ein hohes Ma� an Lebens- und Um-
weltqualit�t anzustreben und angemessene Gestaltungsm�glichkeiten f�r k�nftige Ge-
nerationen offen zu halten.

G (2) In allen Teilr�umen der Region ist unter Ber�cksichtigung der weiteren Bev�lke-
rungsentwicklung auf gleichwertige Lebensverh�ltnisse und eine tragf�hige Sozial-
struktur hinzuwirken. Dazu sind eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, ge-
sunde Umweltbedingungen, eine bedarfsgerechte Ausstattung mit siedlungsnahen
Gr�n- und Erholungsfl�chen, ein breites Angebot an Arbeitspl�tzen unterschiedlicher
Anforderungen, eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und
eine wohnortnahe Versorgung mit G�tern und Dienstleistungen anzustreben. Dies
schlie�t wohnortnahe Grundschulen und p�dagogisch handlungsf�hige weiterf�hrende
Schulen sowie deren angemessene Erreichbarkeit mit ein. Die unterschiedlichen Be-
d�rfnisse der verschiedenen demografischen und sozialen Gruppen der Gesellschaft
sowie die besondere Situation von Frauen, Familien und Kindern, �lteren Menschen
sowie Menschen mit Behinderungen sind zu ber�cksichtigen.

G (3) Zur Sicherung einer ausgewogenen r�umlichen Entwicklung ist die dezentrale
Siedlungsstruktur zu festigen und weiter zu entwickeln. Dazu sind die Zentralen Orte in
ihrer Leistungskraft zu st�rken, die Siedlungsentwicklung am Netz der Zentralen Orte
und Entwicklungsachsen auszurichten und die Siedlungst�tigkeit vorrangig in Sied-
lungsbereichen zu konzentrieren.

G (4) Die Region Neckar-Alb als Lebens- und Wirtschaftsraum ist in ihrer Wettbewerbs-
f�higkeit und Attraktivit�t zu st�rken. Dazu ist die Wirtschaft bei der Erschlie�ung von
Wachstumsfeldern, beim Einsatz neuer Schl�sseltechnologien, bei der Einrichtung zu-
kunftsorientierter Ausbildungsg�nge und durch die Vorhaltung geeigneter Standorte f�r
Ansiedlungen und Erweiterungen zu unterst�tzen.

G (5) Zur Sicherung der Zukunftsf�higkeit der Region ist eine fl�chendeckende Versor-
gung mit moderner Infrastruktur sicherzustellen, die die Wettbewerbsf�higkeit der Wirt-
schaft und die Funktion der Zentralen Orte st�rkt, die r�umliche Kooperation und den
Leistungsaustausch f�rdert und die gro�r�umige Einbindung der Region gew�hrleistet.
Dazu sind die infrastrukturellen Einrichtungen unter Beachtung von Leistungsf�higkeit,
Nachhaltigkeit und Tragf�higkeit bedarfsgerecht und zukunftsorientiert auszubauen
und zu vernetzen.

G (6) Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur sind so aufeinander abzustimmen,
dass eine bedarfsgerechte Anbindung und Erschlie�ung aller Teilr�ume und eine Ver-
minderung der verkehrsbedingten Immissionsbelastungen erreicht werden. Dazu ist
das Gesamtverkehrsnetz im Rahmen integrierter Verkehrskonzepte weiter zu entwi-
ckeln und vor allem in den verkehrlich hochbelasteten R�umen auf eine Verbesserung
der Leistungsf�higkeit des Verkehrssystems, eine Verlagerung auf umweltvertr�gliche
Verkehrstr�ger und eine Vermeidung zus�tzlichen motorisierten Verkehrs hinzuwirken.

G (7) Die nat�rlichen Lebensgrundlagen sind dauerhaft zu sichern. Die Naturg�ter
Boden, Wasser, Luft und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren, die
Landschaft ist in ihrer Vielfalt und Eigenart zu sch�tzen und weiterzuentwickeln. Dazu
ist die Nutzung von Freir�umen f�r Siedlungen, Verkehrswege und Infrastrukturein-
richtungen durch Konzentration, B�ndelung, Ausbau vor Neubau sowie Wiedernutzung
von Brachfl�chen auf das f�r die weitere Entwicklung notwendige Ma� zu begrenzen.
Beeintr�chtigungen �kologischer Funktionen sind zu minimieren und nachteilige Fol-
gen nicht vermeidbarer Eingriffe sind auszugleichen. Zur langfristigen Sicherung von
Entwicklungsm�glichkeiten ist anzustreben, die Inanspruchnahme bislang unbebauter
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Fl�chen f�r Siedlungs- und Verkehrszwecke deutlich zur�ckzuf�hren. Interkommunale
Zusammenarbeit zur Erreichung einer ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung
soll verst�rkt gef�rdert werden. F�r den Naturhaushalt und das Landschaftsbild be-
deutsame Freir�ume sind zu sichern und zu einem gro�r�umigen Freiraumverbund zu
entwickeln.

Z (8) Die Region Neckar-Alb in ihrer Gesamtheit wirkt als eigenst�ndiger Pol und
gleichberechtigter Partner im Netzwerk der Europ�ischen Metropolregion Stuttgart mit.
Dazu ist die Region im internationalen Wettbewerb konkurrenzf�hig weiterzuentwi-
ckeln. Hierf�r sind einerseits die Standortvorteile der Wirtschaftsregion Stuttgart zu
nutzen, andererseits ist eine eigenst�ndige Regionalentwicklung anzustreben. Die wirt-
schaftlichen, verkehrlichen, kulturellen und touristischen Funktionen der Europ�ischen
Metropolregion Stuttgart sollen gest�rkt und ausgebaut und zugleich positive Wirkun-
gen f�r die gesamte Region Neckar-Alb erzielt werden.

Z (9) Die besondere Bedeutung des Raums um das Oberzentrum Reutlingen/T�bingen
innerhalb der Europ�ischen Metropolregion Stuttgart und die Mittlerrolle in andere Teile
der Region Neckar-Alb sind zu wahren und zu nutzen. Dazu sind die oberzentralen
Funktionen zu st�rken, insbesondere durch den Ausbau in den Bereichen Kultur, Wis-
senschaft und Forschung, Technologie und Dienstleistung sowie durch die Ausgestal-
tung der Landesentwicklungsachse nach Stuttgart. Als Standorte gro�st�dtischer Pr�-
gung soll das Oberzentrum Reutlingen/T�bingen die Versorgung des Verflechtungsbe-
reichs Region Neckar-Alb mit hochqualifizierten und spezialisierten Einrichtungen und
Arbeitspl�tzen gew�hrleisten. Dazu sind die infrastrukturellen Voraussetzungen zu
verbessern, verdichtungs- und verkehrsbedingte Belastungen zu vermindern sowie re-
gionale Kooperation zu f�rdern.

Z (10) Die Region Neckar-Alb unterst�tzt die Zusammenarbeit im St�dtenetz G�u-
Quadrat, das die vier Mittelbereiche Rottenburg am Neckar, Horb, Nagold und Herren-
berg umfasst.

V (11) Die Zusammenarbeit von Gemeinden zur St�rkung teilr�umlicher Entwicklungen
soll gef�rdert werden. Synergieeffekte durch B�ndelung, Spezialisierung und Vernet-
zung, auch grenz�berschreitend, k�nnen zu einer Verbesserung der Entwicklung-
schancen f�hren. Das Vorhaben "Regions�bergreifender Kooperationsraum Bempflin-
gen/Grafenberg/Gro�bettlingen/Kohlberg/Riederich" ist zukunftsweisend und soll un-
terst�tzt werden. Dies gilt auch f�r die geplanten Kooperationsr�ume "Grabenstet-
ten/H�lben/Erkenbrechtsweiler", "Nusplingen/Obernheim/B�renthal/Egesheim/Schwen-
ningen (Heuberg)" und "Zwiefalten/Riedlingen". Die aufgef�hrten Kooperationsr�ume
und Kommunen sind nicht abschlie�end zu verstehen.

BegrÅndung

Kapitel 1 gibt die raumordnerischen Kernaussagen f�r die weitere Entwicklung der Region Neckar-Alb und
ihrer Teilr�ume wieder und stellt einen Orientierungsrahmen f�r die Konkretisierung und Umsetzung dar.
Es enth�lt einerseits bew�hrte Zielsetzungen, die sich an der im Grundgesetz verankerten Forderung nach
gleichwertigen Lebensverh�ltnissen und der historisch gewachsenen r�umlichen Struktur der Region aus-
richten. Andererseits enth�lt das Kapitel auch neue Akzente, wie den notwendigen Schutz der nat�rlichen
Lebensgrundlagen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung.

Die grunds�tzlichen Festlegungen zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur zielen darauf ab, die Region
als Lebens- und Wirtschaftsraum in ihrer Qualit�t und in ihrer Wettbewerbsf�higkeit unter ge�nderten wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu sichern und zu st�rken. Leitvor-
stellung ist dabei eine an sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Effizienz und sparsamer Inanspruchnah-
me nat�rlicher Ressourcen ausgerichtete Siedlungs- und Freiraumentwicklung, die die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Anspr�che mit den �kologischen Belangen in Einklang bringt und zu einer dauerhaf-
ten, gro�r�umig ausgewogenen Ordnung f�hrt.




































































































































































































































































































